
Infoblatt zum Kunst- und Genussmarkt 15.08.2026 
 
 
Die Zulassung erfolgt unter folgenden Bedingungen: 
 
 

1. Auf einen bestimmten Platz besteht kein Anspruch; zugewiesene Plätze sind 
zu beziehen und dürfen Dritten nicht überlassen werden. 
 

2. Der zugewiesene Platz kann am 15.08.2026 zur mitgeteilten Zeit belegt werden 
und muss bis spätestens, 11.00 Uhr, belegt sein.  

 
3. Nicht alle Plätze können mit dem Auto direkt angefahren werden. 

 
4. Die Beschicker haften für selbst verursachte Schäden. Die Kulturstiftung 

übernimmt in solchen Fällen keine Haftung. 
 
5. Der zugewiesene Platz ist selbst zu reinigen. 
 
5.   Mit der Anmeldung erklärt sich der Beschicker bereit, am Kunst- und Ge- 
      nussmarkt teilzunehmen. 
       
6.   Bei schuldhaftem Fernbleiben wird eine Konventionalstrafe in Höhe von  
      150,00 Euro erhoben. 
 
Die beiliegende verbindliche Anmeldung ist bis spätestens 06.02.26 unterschrie-
ben zurückzusenden. Gerne auch per Mail. 
 
 
 

Der Markt findet bei jedem Wetter statt!!! 


